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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Geschäftsbereich Coating & Hardening 

 
 

1. Geltungsbereich 
a) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen, sonstigen juristischen 

Personen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts sowie gegenüber öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen. 

b) Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, soweit 
diese den nachfolgenden Bestimmungen zuwiderlaufen. Abweichende, entgegenstehende oder er-
gänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nur dann und insoweit Vertrags-
bestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Bestellers eine Bestellung vorbehaltlos 
ausführen. 

 
 

2. Vertragsschluss 
Unser Angebot ist frei bleibend und unverbindlich, sofern sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt oder 
wir nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich erklärt haben. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir 
einen Auftrag schriftlich bestätigt haben oder wir den Auftrag ausführen. 

 
 

3. Preisstellung und Zahlungsbedingungen 
a) Unsere Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und jewei-

liger Mehrwertsteuer, sofern im Auftrag nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 
b) Sollten sich nach Vertragsabschluss auftragsbezogene Kosten wesentlich ändern, hat jede Vertrags-

partei das Recht von der jeweils anderen Vertragspartei den Eintritt in ergänzende Vertragsverhand-
lungen zu verlangen. Ziel dieser ergänzenden Vertragsverhandlungen ist eine angemessene Anpas-
sung der vertraglich vereinbarten an die geänderten Kosten. 

c) Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, unverzüglich und ohne Abzug fällig 
und zahlbar. Der Besteller kann gegenüber unseren Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns 
anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen, die im Gegenseitigkeitsverhältnis zu un-
seren Forderungen stehen, aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 

d) Sind wir zur Vorleistung verpflichtet und werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände be-
kannt, nach denen unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers ge-
fährdet wird, stehen uns die diesbezüglich gesetzlich geregelten Rechte, insbesondere die Unsicher-
heitseinrede gem. § 321 BGB, zu. Eine Gefährdung des Zahlungsanspruchs durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit gilt jedenfalls dann als gegeben, wenn ein im Rechtsverkehr als maßgeblich angese-
henes Unternehmen für Bonitätsprüfung die Bonität des Bestellers deutlich schwächer einstuft als 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder wenn aus der Sicht eines solchen Unternehmens ein Ne-
gativmerkmal vorliegt, und zwar auch dann, wenn die die Schlechterstufung oder das Negativmerkmal 
bedingenden Ursachen schon bei Vertragsschluss vorlagen und uns bekannt waren. 

e) Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum 
Erhalt der Zahlungen einstellen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

f) Skonti werden nur gewährt, wenn wir ihnen ausdrücklich zugestimmt haben. Skontofristen laufen, 
soweit ein anderes nicht vereinbart ist, ab Rechnungsdatum, unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs 
oder der Lieferung. Eine Skontofrist ist nur eingehalten, wenn wir innerhalb der Frist über den gezahl-
ten Betrag verfügen können. Schecks müssen uns drei Bankarbeitstage vor Ablauf der Skontofrist 
zugehen. Bei Zahlungsverzug entfällt für alle sonstigen fällig werdenden Zahlungen ein etwaiger 
Skontoabzug, es sei denn, die rückständige Zahlung ist offensichtlich geringfügig. Stillschweigenden 
Vereinbarungen über eine Änderung der Skontobedingungen widersprechen wir hiermit, auch in Fäl-
len langjähriger Praxis. Geduldete unberechtigte Skontoabzüge schließen die spätere Geltendma-
chung rückständiger Beträge nicht aus. Die Verjährung entsprechender Ansprüche beträgt fünf Jahre 
ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem die rückständige Zahlung fällig geworden ist. 

g) Zur Sicherung unserer Forderungen steht uns aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den 
in unseren Besitz gelangten Auftragsgegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früher durchgeführten Aufträgen oder sonstigen Leistungen geltend gemacht wer-
den, soweit diese mit dem Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen. Für weitere Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung steht uns ein vertragliches Pfandrecht nur dann zu, soweit diese An-
sprüche unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Be-
steller gehört. 
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4. Lieferzeit 
a) Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen 

Selbstbelieferung, es sei denn, wir haben die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung selbst zu 
vertreten. 

b) Die Lieferfrist beginnt grundsätzlich mit der Übersendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenden Genehmigungen, Freigaben, Mate-
rialbeistellungen, Unterlagen etc. sowie vor Eingang einer etwaig vereinbarten An- oder Vorauszah-
lung; sie setzt unter anderem die Klärung aller technischen Fragen voraus. 

c) Die von uns genannten Fristen haben aus verfahrenstechnischen Gründen nur die Bedeutung, dem 
Besteller einen ungefähren Anhaltspunkt für die Leistung zu geben, es sei denn, wir haben ausdrück-
lich ein Fixgeschäft vereinbart. Ein Fixgeschäft ist im Falle der Vereinbarung auch als solches zu 
bezeichnen. Unsere Liefer- und sonstige Leistungsfrist verlängert sich in jedem Fall um einen ange-
messenen Zeitraum, wenn der Besteller mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber in Rückstand ge-
rät, also selbst nicht ordnungsgemäß erfüllt. 

d) Die Liefer- bzw. Ausführungsfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der zu liefernde Gegen-
stand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft angezeigt ist. 

e) Die Lieferfrist verlängert sich bei höherer Gewalt, also auch bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-
kämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, Werkstoff- oder Energiemangel sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B. Krieg, Handelsbeschrän-
kungen, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien entsprechend 
der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Lieferanten 
oder sonstigen Handelspartnern eintreten und sich die Lieferung infolgedessen verzögert. 

f) Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig, sofern dies für den Besteller 
nach dem Verwendungszweck von Interesse ist und dem Besteller dadurch kein erheblicher Mehrauf-
wand entsteht. 

 
 

5. Verzug 
a) Geraten wir in Lieferverzug, so beschränkt sich im Falle leichter Fahrlässigkeit unsere Haftung hin-

sichtlich Schadensersatz statt der Leistung auf den Ersatz des vertragstypisch vorhersehbaren Scha-
dens. 

b) Für Lagerungen in unserem Werk sind wir unabhängig vom Zahlungsverzug berechtigt, mindestens 
0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat zu berechnen, es sei denn, der Bestel-
ler weist geringere oder wir höhere Kosten nach. 

c) Tritt der Besteller unberechtigt von dem erteilten Auftrag zurück, so können wir unbeschadet der Mög-
lichkeit, einen höheren Schaden geltend zu machen, 25 % des vereinbarten Gesamtpreises für die 
durch die Bearbeitung des Auftrags entstandenen Kosten und für den entgangenen Gewinn fordern. 
Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren, uns der Nachweis eines höheren Schadens vor-
behalten. 

 
 

6. Ausführungsbedingungen 
a) Allen Werkstücken, die seitens des Bestellers zur Weiterverarbeitung übergeben werden, muss ein 

Auftrag oder ein Lieferschein beigefügt werden, der folgende Angaben enthält: 
 Bezeichnung, Stückzahl, Nettogewicht, geschätzter Wert der Teile und Art der Verpackung, 
 Angaben zum Werkstoff (Normbezeichnung bzw. Stahlmarke und Stahlhersteller), 
 die gewünschte Behandlung, 
 Angaben über das gewünschte Prüfverfahren, die Prüfstelle und die Prüflast (siehe DIN-Prüf-

normen), 
 weitere für den Erfolg der Behandlung notwendige Angaben oder Vorschriften (siehe DIN 6773, 

DIN EN 10 052, DIN 17021, DIN 17023), 
 vorliegender Wärmebehandlungszustand und zulässige Maßtoleranz bei Oberflächenbehand-

lung. 
b) Bei geforderten partiellen Härtungen sind Zeichnungen beizufügen, aus denen hervorgeht, welche 

Stellen hart werden bzw. weich bleiben müssen. Sind gleichartige Werkstücke aus verschiedenen 
Stahlschmelzen hergestellt, so muss dieses angegeben werden. Desgleichen sind besondere Anfor-
derungen an die Maßhaltigkeit oder den Oberflächenzustand auf dem Auftrag/Lieferschein zu vermer-
ken. 

c) Auf geschweißte oder gelötete Werkstücke und auf solche, die Hohlkörper enthalten, ist durch den 
Besteller besonders hinzuweisen. 
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7. Versand und Gefahrübergang 
a) Die Anlieferung der Werkstücke des Bestellers erfolgt auf dessen Rechnung und Gefahr hin.  
b) Soweit ein anderes zwischen den Parteien nicht vereinbart ist, wird der Besteller diese im Anschluss 

an die Weiterverarbeitung bei uns abholen. Holt der Besteller nach Aufforderung die Objekte nicht 
spätestens nach fünf Werktagen ab, sind wir dazu berechtigt Lagerkosten zu berechnen (vgl. Ziff. 5 
lit. b)) oder die Objekte auf Kosten des Bestellers auszulagern. 

c) Soweit uns hingegen eine entsprechende Weisung des Bestellers vorliegt, werden wir die Versendung 
der Werkstücke im Anschluss an deren Weiterverarbeitung in Auftrag geben. 

d) Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers hin werden wir für die jeweilige Lieferung eine ver-
kehrsübliche Transportversicherung abschließen; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

e) Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der von uns bearbei-
teten Werkstücke geht mit der Übergabe der Werkstücke an den Besteller, Spediteur, die Bahn, die 
Post oder an sonstige Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werksgeländes, auf 
den Besteller über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistun-
gen, z.B. die Übernahme der Versendungskosten oder den Transport selbst übernommen haben. 

f) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so tritt der 
Gefahrübergang am Tage der Anzeige der Versandbereitschaft ein. 

g) Die Verpackung der Werkstücke sowie die Wahl des Transportweges und des Transportmittels obliegt 
uns nach billigem Ermessen und unter Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt, sofern der Besteller 
anderslautende Versandanweisungen nicht ausdrücklich schriftlich erteilt. Die Übernahme von uns 
bearbeiteter Werkstücke ohne Beanstandung durch die Bahn, die Post, Spediteure oder sonstige 
Transportunternehmer/Frachtführer gilt als Bestätigung der einwandfreien Beschaffenheit der Verpa-
ckung bei Absendung und schließt unsere Haftung wegen nicht sachgemäßer Verpackung oder Ver-
ladung für etwaig auf dem Transportweg entstehende Beschädigungen oder Verluste aus. Im Falle 
des Vorliegens von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist der Haftungsausschluss nicht gegeben. 

 
 

8. Höhere Gewalt und sonstige Behinderungen 
a) Wir haften nicht in Fällen Höherer Gewalt. Hierunter fallen alle unvorhersehbaren Ereignisse sowie 

Ereignisse, die – soweit sie vorhersehbar gewesen wären – außerhalb der Einflusssphäre der Par-
teien liegen. Dazu zählen insbesondere, aber nicht abschließend folgende Ereignisse: Naturkatastro-
phen wie Überschwemmungen, Sturmfluten, Orkan und Taifun sowie andere Unwetter im Ausmaß 
einer Katastrophe, Erdbeben, Blitzschlag, Lawinen- und Erdrutsche, Feuer, Seuchen, Pandemien, 
Epidemien und infektiöse Krankheiten (soweit eine solche von der WHO oder einem Ministerium aus-
gerufen wurde oder durch das Robert-Koch-Institut ein Gefahrenniveau von mindestens »mäßig« fest-
gelegt wurde), Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Aufruhr, Revolution, Militär- oder Zivilputsch, Auf-
stand, Blockaden, Behörden- und Regierungsanordnungen, Streiks, Aussperrung. 

b) Tritt ein solches Ereignis Höherer Gewalt ein, so ist der davon betroffene Vertragspartner verpflichtet, 
den anderen Vertragspartner unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis in Text-
form über den Eintritt des Ereignisses und die Folgen seiner Leistungsbeeinträchtigung zu informie-
ren. 

c) Wir sind in diesem Fall berechtigt, unsere Liefertermine und -fristen je nach Umfang und Dauer des 
Ereignisses Höherer Gewalt und seiner Folgen zu verlängern, ohne dass dem Besteller ein Rücktritts-
recht vom Vertrag oder ein Schadensersatzanspruch zu gewähren ist. Für den Zeitraum der berech-
tigten Verlängerung der Liefertermine und -fristen geraten wir nicht in Verzug. 

d) Beide Parteien sind verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende und Zumutbare zur Schadensminde-
rung zu unternehmen. 

e) Soweit die Unterbrechung durch ein Ereignis Höherer Gewalt länger als sechs Wochen andauert, sind 
beide Vertragsparteien zur gänzlichen oder teilweisen Kündigung des Vertrags berechtigt. In diesen 
Fällen sind wir lediglich berechtigt, die Vergütung zu verlangen, die auf den bis zur Kündigung er-
brachten Teil des Werks entfällt. 

 
 

9. Covid-19 
Werden wir in Erfüllung unserer vertraglichen Leistung durch Auswirkungen, die direkt oder indirekt im 
konkreten Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie oder einer Mutation hiervon stehen, behindert, gel-
ten die nachfolgend unter a) bis d) aufgeführten Bestimmungen. Eine Behinderung in der Leistungsaus-
führung besteht insbesondere dann, wenn durch das Auftreten des Corona-Virus oder einer Mutation hier-
von 

 Quarantänemaßnahmen über unseren Betrieb oder einen nicht unerheblichen Teil unseres Be-
triebes verhängt werden, 

 behördlich angeordnete Betriebsschließungen, Ausgangssperren, Reiseverbote oder Auslands-
Rückkehr-Gebote ausgesprochen werden, 
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 erforderliches Material oder Dienstleistung bspw. aufgrund behördlich angeordneter Einreise-
sperren nicht zur Verfügung steht oder Lieferketten aufgrund behördlicher Maßnahmen unter-
brochen sind und/oder 

 ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer Mitarbeitenden sich aufgrund einer Infektion mit dem 
Corona-Virus oder einer Mutation hiervon in Quarantäne befindet. 

a) Im Falle einer derartigen Behinderung verpflichten wir uns, den Besteller unverzüglich über den Eintritt 
der Behinderung und seine Auswirkungen in Textform zu informieren. 

b) Wir sind in einem solchen Fall berechtigt, unsere Liefertermine und -fristen je nach Umfang und Dauer 
der Behinderung und ihrer Folgen zu verlängern, ohne dass dem Besteller hierdurch ein Recht zum 
Rücktritt vom Vertrag und/oder ein Anspruch auf Schadensersatz zu Teil würde. Wir geraten in diesem 
Fall durch die Verlängerung unserer Liefertermine und -fristen nicht in Verzug. 

c) Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende und Zumutbare zur Schadens-
minderung zu unternehmen. 

d) Soweit die Unterbrechung durch die Behinderung länger als sechs Wochen andauert, sind beide Ver-
tragsparteien zur gänzlichen oder teilweisen Kündigung des Vertrags berechtigt. In diesen Fällen sind 
wir lediglich berechtigt, die Vergütung zu verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil 
des Werkes entfällt. 

 
 

10. Abnahme / Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln 
a) Der Besteller ist verpflichtet, die von uns erbrachte Werk- und/oder Dienstleistung abzunehmen, so-

fern die Abnahme nicht ausnahmsweise ausgeschlossen ist. 
b) Die Werk- und oder Dienstleistung wird mit der erforderlichen Sorgfalt anhand der seitens des Bestel-

lers mitgeteilten Spezifikationen gem. Ziff. 6 durchgeführt. 
c) Ein Erfolg der Bearbeitung, insbesondere eine Garantie für Verzugs- und Rissfreiheit, Oberflächen-

härte, Einhärtung, Durchhärtung, Beschichtung u.ä. kann wegen einer möglichen unterschiedlichen 
Härtbarkeit des verwendeten Materials, versteckter Fehler, ungünstiger Formgebung oder wegen evtl. 
erfolgter Änderung im vorangegangenen Arbeitsablauf nicht versichert werden. 

d) Soweit die Bearbeitung des Werkstückes nicht zu dem vereinbarten Ergebnis führt, ohne dass wir 
dies zu vertreten haben, bspw. weil 
 der Besteller die in Ziff. 6 geforderten Angaben unrichtig machte, 
 wir versteckte Fehler im Werkstück vor Durchführung der Bearbeitung nicht kannten und nicht 

kennen konnten oder 
 weil Eigenschaften des verwendeten Materials, die Formgebung oder der Zustand der angelie-

ferten Werkstücke eine erfolgreiche Behandlung unmöglich gemacht haben, der Besteller dies 
jedoch nicht wusste und nicht wissen konnte, 

so ist dennoch der vereinbarte Gesamtpreis für die in Auftrag gegebene Bearbeitung des Werkstückes 
zu zahlen. Etwaig erforderliche weitere Bearbeitungen werden gesondert in Rechnung gestellt. 

e) Der Besteller trägt insbesondere im Hinblick auf den vorgesehenen Verwendungszweck die Verant-
wortung für eine sachgemäße Konstruktion unter Beachtung etwaiger Sicherheitsvorschriften, Aus-
wahl des Werkstoffes und der erforderlichen Prüfverfahren, Richtigkeit und Vollständigkeit der techni-
schen Liefervorschriften und der uns übergebenen technischen Unterlagen und Zeichnungen sowie 
für die Ausführung der beigestellten Fertigungseinrichtungen, und zwar auch dann, wenn Änderungen 
von uns vorgeschlagen werden, die seine Billigung finden. Ferner steht der Besteller dafür ein, dass 
aufgrund seiner Angaben Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Entschei-
dend für den vertragsgemäßen Zustand der Werkstücke ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs. 

f) Wir haften nicht für die nur unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit sowie für Mängel, die durch ungeeignete oder un-
sachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung und übliche Abnutzung entste-
hen. Werden von dem Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten vorgenommen, stehen wir für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls nicht ein. 

g) Der Besteller hat die von uns erbrachte Dienst- und/oder Werkleistung unverzüglich nach Empfang 
auf Mängel zu untersuchen. Erkennbare Mängel der Leistung, unrichtige oder unvollständige Liefe-
rungen, Mängel oder Maßabweichungen sowie Transport- und/oder Verpackungsschäden sind von 
dem Besteller beim Empfang auf dem Frachtbrief bzw. dem Lieferschein zu vermerken und unverzüg-
lich, spätestens jedoch 7 Tage nach Empfang, durch schriftliche Anzeige uns gegenüber zu rügen. 
Zeigt der Besteller innerhalb dieses Zeitraumes einen Mangel nicht an, so gilt die erbrachte Dienst- 
und/oder Werkleistung als mangelfrei und vertragsgemäß abgenommen. 

h) Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung durch den Besteller innerhalb der 7-Tage-Frist nicht festgestellt 
werden können, sind im Falle späterer Feststellung ohne zeitliche Verzögerung uns gegenüber in 
schriftlicher Form mitzuteilen. Gleiches gilt für Mängel, die während der vereinbarten 
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Gewährleistungsfrist auftreten. Wird ein Mangel nicht rechtzeitig mitgeteilt, so entfällt jede Gewähr-
leistung. 

i) Uns ist Gelegenheit zu geben den gerügten Mangel festzustellen. In dringenden Fällen der Gefähr-
dung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden des Bestellers ha-
ben wir den gerügten Mangel sofort festzustellen. Beanstandete Werkstücke sind auf Verlangen sofort 
an uns zurückzusenden. Wenn der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne un-
sere Zustimmung Änderungen an den bereits beanstandeten Werkstücken vornimmt, verliert er etwa-
ige Rechte wegen eines Sachmangels. 

j) Im Falle des Vorliegens eines Mangels hat der Besteller uns mit angemessener Bearbeitungsfrist die 
Möglichkeit der Nacherfüllung zu gewähren. Kommen wir unseren Gewährleistungsverpflichtungen 
nicht oder nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nach oder bleibt die Nacherfüllung zunächst er-
folglos, so kann der Besteller schriftlich eine (letzte) Frist setzen, innerhalb derer wir unseren Ver-
pflichtungen nachzukommen haben. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn sie für den Besteller 
unzumutbar wäre. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Besteller nach seiner Wahl Minde-
rung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst 
oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Wurde die Nachbesserung 
erfolgreich von dem Besteller oder einem Dritten durchgeführt, so sind alle Ansprüche des Bestellers 
mit Erstattung der ihm entstandenen erforderlichen Kosten abgegolten. 

k) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Anwendungen, die 
sich daraus ergeben, dass die Ware nach der Lieferung an einen anderen Ort verbracht wird, sind 
ausgeschlossen, soweit sie die Aufwendungen erhöhen, es sei denn, die Verbringung entspricht dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die durch das Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers ent-
standenen Kosten können wir vom Besteller ersetzt verlangen, wenn sich das Verlangen als unbe-
rechtigt herausstellt. 

l) Die Gewährleistungsfristen und -beschränkungen gelten auch für eine etwaige Nachbehandlung be-
reits weiterverarbeiteter Werkstücke. 

m) Der Nachweis des Vorliegens eines Mangels obliegt dem Besteller. 
 

 
11. Allgemeine Haftungsbegrenzung 

a) Wir haften für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf einer Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht oder auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten unserer gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wird eine wesentliche Vertrags-
pflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen Scha-
den begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht oder auf deren Einhaltung der Besteller 
vertraut hat und vertrauen durfte. 

b) Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen 
bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Haf-
tung für das Fehlen einer garantierten Beschaffenheit bleibt ebenfalls unberührt, soweit die Garantie 
gerade bezweckt, den Besteller gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden 
sind, abzusichern. 

c) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

d) Schadensersatz- und Sachmängelansprüche, die dem Besteller gegen uns zustehen, verjähren ein 
Jahr nach Gefahrübergang auf den Besteller. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwin-
gend vorschreibt, insbesondere für Mängel bei einem Bauwerk und bei Werkstücken, die entspre-
chend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht haben sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen des 
Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen 
bleiben unberührt. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten ebenfalls 
die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

 
 

12. Partnerschaftsklausel 
Bei allen Ersatzzahlungen, insbesondere bei der Höhe des Schadensersatzes, sollten auch nach Treu und 
Glauben die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Vertragspartner, Art, Umfang und Dauer der Geschäfts-
verbindung, sowie der Wert der Ware angemessen berücksichtigt werden. 



Dörrenberg Edelstahl GmbH  
Hammerweg 7 
51766 Engelskirchen-Ründeroth 
Deutschland 
 

Telefon: +49 2263 79-0 
Telefax: +49 2263 79-412 
www.doerrenberg.de 

Eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Köln unter HRB 38478 
 

Geschäftsführer:  
Marc Breidenbach 

 

  

 
 

13. Vertraulichkeit 
a) Jeder Vertragspartner wird diejenigen Unterlagen (dazu zählen insbesondere Muster, Modelle und Da-

ten) und Kenntnisse, die er im Zuge der Geschäftsverbindung erlangt, nur für die gemeinsam verfolgten 
Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kennt-
nisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet 
oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse besteht. 

b) Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Mo-
nate nach Ende der Geschäftsverbindung. 
 
 

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
a) Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Gummersbach Gerichts-

stand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen. 
b) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen Vertragsver-

pflichtungen beider Parteien ist Ründeroth (Engelskirchen), sofern sich aus der Auftragsbestäti-
gung nichts anderes ergibt. 
 
 

15. Anwendbares Recht 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem Recht un-
ter Ausschluss des UN-Kaufrechtübereinkommens (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Ver-
träge über den internationalen Warenkauf / kurz: „CISG“). Insbesondere wird eine Anwendung des 
UN-Kaufrechts auf Grund besonderer Vereinbarung infolge einer dahingehenden Regelung in den 
AGB des Bestellers abgelehnt. 
 
 

16. Schriftform 
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages ge-
troffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Von diesem Schriftformerfordernis kann nur schriftlich abgewi-
chen werden. Gleiches gilt für rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss 
vom Besteller uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von 
Rücktritt oder Minderung). 
 
 

17. Teilnichtigkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise un-
wirksam oder nichtig sein, so verpflichten sich die Vertragspartner, einer Regelung zuzustimmen, 
durch die der mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck weitestge-
hend erreicht wird. 
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